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21. ersucht den Sonderberichterstatter über die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreihei-
ten bei der Bekämpfung des Terrorismus, im Rahmen seines
Mandats Empfehlungen in Bezug auf die Verhütung, Be-
kämpfung und Wiedergutmachung von Verletzungen der
Menschenrechte und Grundfreiheiten im Kontext der Be-
kämpfung des Terrorismus abzugeben und auch künftig jähr-
lich der Generalversammlung und dem Menschenrechtsrat im
Einklang mit ihrem jeweiligen Arbeitsprogramm Bericht zu
erstatten und mit ihnen einen interaktiven Dialog zu führen; 

22. ersucht alle Regierungen, mit dem Sonderbericht-
erstatter über die Förderung und den Schutz der Menschen-
rechte und Grundfreiheiten bei der Bekämpfung des Terroris-
mus bei der Erfüllung der ihm übertragenen Aufgaben und
Pflichten voll zusammenzuarbeiten, so auch indem sie auf
seine dringenden Appelle rasch reagieren und die erbetenen
Informationen zur Verfügung stellen, und ernsthaft zu erwä-
gen, ihn auf seine Bitte hin zum Besuch ihres Landes einzula-
den, sowie mit den anderen zuständigen Verfahren und Me-
chanismen des Menschenrechtsrats betreffend die Förderung
und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei
der Bekämpfung des Terrorismus zusammenzuarbeiten;

23. begrüßt die Arbeit, die die Hohe Kommissarin der
Vereinten Nationen für Menschenrechte leistet, um das ihr im
in Resolution 60/158 vom 16. Dezember 2005 übertragene
Mandat durchzuführen, und ersucht sie, ihre diesbezüglichen
Anstrengungen fortzusetzen; 

24. ersucht den Generalsekretär, dem Menschen-
rechtsrat sowie der Generalversammlung auf ihrer achtund-
sechzigsten Tagung einen Bericht über die Durchführung die-
ser Resolution vorzulegen; 

25. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer
achtundsechzigsten Tagung unter dem Punkt „Förderung und
Schutz der Menschenrechte“ fortzusetzen.

RESOLUTION 66/172

Verabschiedet auf der 89. Plenarsitzung am 19. Dezember 2011,
ohne Abstimmung, auf Empfehlung des Ausschusses
(A/66/462/Add.2, Ziff. 108)469.

66/172. Schutz von Migranten

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf alle ihre früheren Resolutionen über
den Schutz von Migranten, zuletzt Resolution 65/212 vom

21. Dezember 2010, sowie unter Hinweis auf die Resolution
18/21 des Menschenrechtsrats vom 30. September 2011470,

in Bekräftigung der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte471, in der verkündet wird, dass alle Menschen frei
und gleich an Würde und Rechten geboren sind und ohne Un-
terschied, insbesondere nach Rasse, Hautfarbe oder nationa-
ler Herkunft, Anspruch auf alle darin verkündeten Rechte und
Freiheiten haben,

sowie bekräftigend, dass jeder das Recht hat, sich inner-
halb eines Staates frei zu bewegen und seinen Aufenthaltsort
frei zu wählen und jedes Land, einschließlich seines eigenen,
zu verlassen und in sein Land zurückzukehren,

unter Hinweis auf den Internationalen Pakt über bürger-
liche und politische Rechte
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eingedenk dessen, dass bei der Politik und den Initiati-
ven zur Migration, auch soweit sie die geordnete Steuerung
der Migration betreffen, ganzheitliche, die Ursachen und Fol-
gen des Phänomens berücksichtigende Ansätze sowie die un-
eingeschränkte Achtung der Menschenrechte und Grundfrei-
heiten von Migranten gefördert werden sollen,

betonend, wie wichtig es ist, dass die Vorschriften und
Gesetze zur irregulären Migration auf allen Regierungsebe-
nen mit den Verpflichtungen der Staaten nach dem Völker-
recht, einschließlich der internationalen Menschenrechtsnor-
men, im Einklang stehen,

sowie betonend, dass die Staaten verpflichtet sind, die
Menschenrechte von Migranten ungeachtet ihres Migrations-
status zu schützen, und mit dem Ausdruck ihrer Besorgnis
über Maßnahmen, bei denen namentlich auch im Rahmen ei-
ner Politik zur Verringerung der irregulären Migration diese
nicht als Ordnungswidrigkeit, sondern als Straftat behandelt
und damit den Migranten der volle Genuss ihrer Menschen-
rechte und Grundfreiheiten verweigert wird,

im Bewusstsein dessen, dass Kriminelle sich die Migra-
tionsströme zunutze machen und restriktive Einwanderungs-
vorschriften zu umgehen versuchen und dass Migranten da-
her anfälliger unter anderem für Entführung, Erpressung,
Zwangsarbeit, sexuelle Ausbeutung, tätliche Angriffe,
Schuldknechtschaft und Aussetzung sind,

in Anerkennung der Beiträge junger Migranten für die
Herkunfts- und Zielländer und in diesem Zusammenhang den
Staaten nahelegend, die besonderen Umstände und Bedürf-
nisse junger Migranten zu berücksichtigen,

besorgt über die hohe und weiter zunehmende Zahl von
Migranten, insbesondere Frauen und Kindern, die sich mit
dem Versuch, internationale Grenzen ohne die erforderlichen
Reisedokumente zu überschreiten, in eine Lage bringen, die
sie verwundbar macht, und die Verpflichtung der Staaten an-
erkennend, die Menschenrechte dieser Migranten zu achten,

betonend, dass die Bestrafung und die Behandlung irre-
gulärer Migranten dem von ihnen begangenen Verstoß ange-
messen sein sollen,

anerkennend, wie wichtig es ist, im Hinblick auf die in-
ternationale Migration einen umfassenden und ausgewoge-
nen Ansatz zu verfolgen, und eingedenk dessen, dass Migra-
tion das wirtschaftliche, politische, soziale und kulturelle Ge-
füge von Staaten und die zwischen einigen Regionen beste-
henden historischen und kulturellen Bindungen bereichert,

sowie in Anerkennung der Verpflichtungen der Her-
kunfts-, Transit- und Zielländer nach den internationalen
Menschenrechtsnormen,

unterstreichend, wie wichtig es ist, dass die Staaten in
Zusammenarbeit mit nichtstaatlichen Organisationen und
sonstigen maßgeblichen Akteuren Kampagnen durchführen,
die über Möglichkeiten, Beschränkungen, Risiken und Rech-
te im Falle der Migration aufklären sollen, damit jeder sach-
lich fundierte Entscheidungen treffen kann und niemand ge-

fährliche Mittel zur Überschreitung internationaler Grenzen
benutzt,

1. fordert die Staaten auf, die Menschenrechte und
Grundfreiheiten aller Migranten, ungeachtet ihres Migra-
tionsstatus, insbesondere diejenigen der Frauen und Kinder,
wirksam zu fördern und zu schützen und die Frage der inter-
nationalen Migration auf dem Weg der Zusammenarbeit und
des Dialogs auf internationaler, regionaler oder bilateraler
Ebene und mittels eines umfassenden und ausgewogenen An-
satzes anzugehen und dabei die Rolle und die Verantwortlich-
keiten der Herkunfts-, Transit- und Zielländer bei der Förde-
rung und dem Schutz der Menschenrechte aller Migranten an-
zuerkennen und Ansätze zu vermeiden, die die Verwundbar-
keit von Migranten verschlimmern könnten;

2. äußert sich besorgt über die Auswirkungen von
Finanz- und Wirtschaftskrisen auf die internationale Migra-
tion und die Migranten und fordert die Regierungen in diesem
Zusammenhang nachdrücklich auf, die ungerechte und dis-
kriminierende Behandlung von Migranten, insbesondere Ar-
beitsmigranten und ihren Familienangehörigen, zu bekämp-
fen;

3. bekräftigt die in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte471 verankerten Rechte und die Pflichten der
Staaten nach den Internationalen Menschenrechtspakten472

und

a) verurteilt in diesem Zusammenhang nachdrücklich
die gegen Migranten gerichteten Bekundungen und Akte von
Rassismus, Rassendiskriminierung, Fremdenfeindlichkeit
und damit zusammenhängender Intoleranz sowie die häufig
auf sie angewandten Klischees, namentlich aufgrund der Re-
ligion oder der Weltanschauung, und fordert die Staaten
nachdrücklich auf, bei fremdenfeindlichen oder intoleranten
Akten, Bekundungen oder Äußerungen gegen Migranten die
bestehenden Gesetze anzuwenden und erforderlichenfalls zu
verschärfen, um der Straflosigkeit für diejenigen, die frem-
denfeindliche und rassistische Akte begehen, ein Ende zu set-
zen;

b) bekundet ihre Besorgnis über die von einigen Staa-
ten erlassenen Rechtsvorschriften, aus denen sich Maßnah-
men und Praktiken ergeben, die die Menschenrechte und
Grundfreiheiten von Migranten einschränken können, und
bekräftigt, dass die Staaten bei der Ausübung ihres souverä-
nen Rechts, migrationspolitische und grenzsichernde Maß-
nahmen zu erlassen und durchzu
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d) fordert die Staaten, die die Internationale Konven-
tion zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ih-
rer Familienangehörigen479 noch nicht unterzeichnet und rati-
fiziert haben oder ihr noch nicht beigetreten sind, auf, dies mit
Vorrang zu erwägen, und ersucht den Generalsekretär, sich
weiter darum zu bemühen, die Konvention zu fördern und be-
kanntzumachen;

e) nimmt Kenntnis von dem Bericht des Ausschusses
zum Schutz der Rechte aller Wanderarbeitnehmer und ihrer
Familienangehörigen über seine dreizehnte und vierzehnte
Tagung486;

4.
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c) begrüßt die Einwanderungsprogramme einiger
Länder, die Migranten die volle Integration in das Aufnahme-
land ermöglichen, die Familienzusammenführung erleichtern
und ein harmonisches, tolerantes und respektvolles Umfeld
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abgestimmt werden und den internationalen Menschenrechts-
normen voll genügen;

c) legt den Staaten außerdem nahe, ihre Zusammen-
arbeit beim Zeugenschutz in Fällen der Schleusung von Mi-
granten und des Menschenhandels weiter zu verstärken;

d) fordert das System der Vereinten Nationen und die
anderen zuständigen internationalen Organisationen und mul-
tilateralen Institutionen auf, bei der Erarbeitung von Metho-
den für die Erhebung und Verarbeitung statistischer Daten
über die internationale Migration und die Lage der Migranten
in den Herkunfts-, Transit- und Zielländern verstärkt zusam-
menzuarbeiten und den Mitgliedstaaten bei ihren Anstren-
gungen zum Aufbau diesbezüglicher Kapazitäten zu helfen;

e) ersucht die Mitgliedstaaten, das System der Ver-
einten Nationen, die internationalen Organisationen, die Zi-
vilgesellschaft und alle maßgeblichen Interessenträger, insbe-
sondere die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für
Menschenrechte und den Sonderberichterstatter des Men-
schenrechtsrats über die Menschenrechte von Migranten, da-
für Sorge zu tragen, dass der Gesichtspunkt der Menschen-
rechte von Migranten bei den derzeit im System der Verein-
ten Nationen geführten Diskussionen über internationale Mi-
gration und Entwicklung in die Schwerpunktthemen aufge-
nommen wird, und unterstreicht in dieser Hinsicht, wie wich-
tig es ist, den Gesichtspunkt der Menschenrechte bei der 2011
abgehaltenen informellen thematischen Aussprache über in-
ternationale Migration und Entwicklung sowie im Rahmen
des Dialogs auf hoher Ebene über internationale Migration




